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§ 7 K-BPG Produktregistrierung

K-BPG - Karntner Bauproduktegesetz - K-BPG

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.11.2022

(1) Die Ubereinstimmung von Bauprodukten mit den Bestimmungen der Baustoffliste OA ist nach MaRgabe von Abs. 2
und Abs. 3 durch eine Registrierung des Bauproduktes nachzuweisen.

(2) Eine Registrierung darf nur erfolgen, wenn dies fiir das Bauprodukt in der Baustoffliste OA vorgesehen ist und

1. das Bauprodukt mit den Bestimmungen der Baustoffliste OA (ibereinstimmt oder nur unwesentlich davon
abweicht, oder

2. das Bauprodukt zwar mehr als unwesentlich von den Bestimmungen der Baustoffliste OA abweicht, aber
eine Bautechnische Zulassung vorliegt.

(3) Die Registrierung erfolgt durch Ausstellung einer Registrierungsbescheinigung durch die Registrierungsstelle. Die
Registrierung hat nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu erfolgen, wenn sich der Sitz der Registrierungsstelle in
Karnten befindet.

(4) Registrierungen, die nach den Rechtsvorschriften eines anderen Bundeslandes erbracht werden, sind
anzuerkennen.

In Kraft seit 01.07.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 7 K-BPG Produktregistrierung
	K-BPG - Kärntner Bauproduktegesetz – K-BPG


